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Die Gesetzesnovelle soll den Gesundheitsminister ermächtigen, das medial angekündigte
„Freitesten“ anzuordnen. Die Begutachtungsfrist wurde mit 1.1.2021 und 3.1.2021 angesetzt, was
nicht nur demokratischen Usancen, sondern auch § 9 Abs. 3 WFA-Grundsatz-Verordnung
widerspricht. 
Der Sache nach widerspricht der Gesetzesentwurf geltendem Verfassungsrecht und ist schon
deshalb abzulehnen. 
Der Gesetzeswortlaut muss das Verwaltungshandeln determinieren, also insoweit
vorherbestimmen, dass politische Willkür der Bundesregierung ohne Rücksicht auf gesetzliche
Grundlagen ausgeschlossen werden kann (Legalitätsprinzip, Art 18 B-VG). Mit dem
vorgeschlagenen § 5a Abs. 7 Epidemiegesetz und § 1 Abs. 1 Z 5 Satz 2 COVID-19-
Maßnahmengesetz wird es dem ungebundenen Ermessen des Gesundheitsministers
überantwortet, unter welchen Umständen ein „negatives Testergebnis“ anerkannt wird und an
welchen Orten und für welchen Zeitraum dieser Test bestimmte Rechtswirkungen entfaltet. Dies
soll jene politische Willkür decken, die von Bundeskanzler Kurz angekündigt wurde, nämlich dass
ein- und dasselbe Testergebnis von ein- und derselben Person manchmal 48 Stunden, manchmal
eine ganze Woche lang anerkannt wird. Eine derartige Willkür ist aber mit dem Legalitätsprinzip
unvereinbar („formalgesetzliche Delegation“). 
Das Regierungsvorhaben greift auch massiv in Grundrechte ein. Einschränkungen der durch Art 4
Abs 1 StGG und Art 2 Abs 1 4. ZPEMRK gewährleisteten Personenfreizügigkeit – also die
Freiheit, nach Belieben "zu kommen und zu gehen" – sind verfassungsrechtlich nur zulässig,
wenn sie gesetzlich zum Zwecke eines legitimen öffentlichen Interesses vorgesehen und zur
Zielerreichung geeignet, erforderlich sowie verhältnismäßig im engeren Sinn sind. Das Konzept
des „Freitestens“ – also eine Privilegierung getesteter Personen vor ungetesteten Personen – ist
unsachlich, zur Pandemiebekämpfung ungeeignet und unverhältnismäßig. Von „asymptomatisch
Infizierten“, also gesunden Personen, die aber positiv getestet wurden, geht nach dem aktuellen
Stand der Wissenschaft keine signifikante Ansteckungsgefahr aus. Selbst wenn man von der
fragwürdigen Zuverlässigkeit der kursierenden Antigen- und PCR-Tests absieht, führten die
Massentestungen während des zweiten Lockdowns nur bei 0,1 – 0,5 % aller Teilnehmer zu einem
positiven Testergebnis. Dabei schützt aber ein negatives Ergebnis naturgemäß nicht vor einer
nachfolgenden Ansteckung. Nichts rechtfertigt daher den Generalverdacht, dass von einer
ungetesteten Person ein höheres Ansteckungsrisiko ausgehen würde als von einer negativ
getesteten Person. 
Nadine Roy
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